
Persçnliche Anhçrung in Gerichtsverfahren zu Corona-Zeiten

Von Richter am OLG FRANK G�TSCHE, Brandenburg

Zugleich eine Erwiderung zu Beckmann, Kein genereller Anhç-
rungsverzicht in Betreuungs- und Unterbringungssachen aufgrund der
Corona-Pandemie, FamRZ 2020, 735, Erstverçffentlichung FamRZ-
Sondernewsletter 2/2020 v. 2.4.2020, sowie zu Braun, Der Stellen-
wert der persçnlichen Anhçrung und des persçnlichen Eindrucks in Be-
treuungs- und Unterbringungssachen, FamRZ 2020, 737, Erstver-
çffentlichung FamRZ-Newsletter 7/2020 v. 9.4.2020.

I. Ausgangslage: Weitgehende
Kontaktbeschr�nkung

Dass es sich bei Corona um eine Pandemie, also eine welt-
weite Seuche handelt, wird wohl von keiner Seite mehr in
Zweifel gezogen. Ebenso wenig d�rfte in tats�chlicher Hinsicht
in Zweifel zu ziehen sein, dass persçnliche Kontaktbeschr�nkun-
gen einer Ausweitung der Pandemie entgegenwirken oder diese
zumindest verzçgern. Das Gebot der Stunde l�sst sich vor allem
auf drei Verhaltensregeln st�tzen: Kontaktvermeidung, Kontakt-
vermeidung, Kontaktvermeidung. Und auch dies darf nicht un-
erw�hnt bleiben: Die Einschr�nkungen und Verhaltensregeln,
wie z. B. mçglichst viel zu Hause bleiben, Abstand halten, die-
nen ausdr�cklich dazu, Menschenleben zu sch�tzen.1

1. Unzul�ssig: eigene persçnliche Einsch�tzung

Es kann deshalb gar nicht deutlich genug zum Ausdruck ge-
bracht werden: Die Einsch�tzungen �ber die konkrete Ausbrei-
tung, die konkrete Gef�hrlichkeit des neuen Virus (f�r sich
selbst, f�r die Bevçlkerung bzw. das Gemeinwesen) oder gar die
N�tzlichkeit bestimmter Verhaltensregeln ist derzeit keine Auf-
gabe des Gerichts.

Dies werden – wenn �berhaupt – zuverl�ssig im Wesentli-
chen allein Virologen (jedenfalls f�r die Frage der Gef�hrlichkeit
und der Ausbreitung) einsch�tzen kçnnen.

Die Bundesregierung hat – sachverst�ndig beraten – Kon-
taktverbote als Verhaltensvorgabe beschlossen. Die Vorgabe ist so
weitgehend wie mçglich einzuhalten.

Es ist insbesondere nicht Aufgabe des Richters, eine eigene
Einsch�tzung �ber die Wege einer �bertragung und deren Ver-

meidung vorzunehmen und darauf seine Entscheidung dar�ber,
ob eine persçnliche Anhçrung stattzufinden hat, zu st�tzen.
Beckmann f�hrt aus, dass es sich allein „um eine epidemiologi-
sche Einsch�tzung f�r das allt�gliche Zusammenleben der Ge-
samtbevçlkerung ohne Ber�cksichtigung besonderer Schutz-
maßnahmen handelt“, und „das individuelle Risiko einer einzel-
nen Person, durch den Kontakt mit einem Betreuungsrichter
w�hrend der Anhçrung mit dem Corona-Virus angesteckt zu
werden, ist dagegen �ußerst gering.“2 Dies entspricht seiner per-
sçnlichen eigenen Einsch�tzung.

Gegen diese Einsch�tzung spricht bereits, dass an die Wahr-
scheinlichkeit des Schadenseintritts umso geringere Anforderun-
gen zu stellen sind, je grçßer und folgenschwerer der mçglicher-
weise eintretende Schaden ist.3 Eigene Einsch�tzungen sind aber
aus Sicht der ausgesprochenen Kontaktbeschr�nkungen schlech-
terdings verfehlt. Vielmehr ist es f�r den Richter – wie f�r jeden
anderen auch – geboten, s�mtliche seiner Handlungen (auch die
beruflich bedingten) an den derzeit herrschenden Vorgaben aus-
zurichten. Auch die F�rsorgepflicht der Gerichte gebietet der-
zeit die Abstandswahrung. Dies gilt erst recht, wenn an der per-
sçnlichen Anhçrung noch zwingend Dritte, z. B. �rzte, Sach-
verst�ndige oder Dolmetscher, beteiligt werden m�ssten.

Maßstab ist zudem, dass es hier eben nicht allein um die
Zweierbeziehung „Betroffener und Richter“ geht.4 Denn die
Kontaktbeschr�nkung soll gerade der Ausbreitung des Corona-
Virus entgegenwirken. Dieses Risiko trifft nicht allein die bei
der Anhçrung anwesenden Personen als solche, sondern viel-
mehr auch die Allgemeinheit bzw. die Funktionsf�higkeit des
Staatswesens bzw. hier der Justiz. Bei der Wahrnehmung persçn-
licher Kontakte auch im dienstlichen Bereich besteht stets die
Gefahr, dass eine unbemerkte Infektion entsteht, die der Richter
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1 https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/.
2 Vgl. dazu jeweils Beckmann, FamRZ 2020, 735; Erstverçffent-

lichung FamRZ-Sondernewsletter 2/2020 v. 2.4.2020; i. E. auch
Braun, FamRZ 2020, 737, Erstverçffentlichung FamRZ-Newsletter
7/2020 v. 9.4.2020.

3 Vgl. VerwG Schleswig, Beschluss v. 27.3.2020 – 1 B 29/20 –, juris.
4 Darauf fokussiert Beckmann, FamRZ 2020, 735, vor allem; �hnlich
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dann auch in seinen Gesch�ftsbereich hineintr�gt (oder umge-
kehrt der Betroffene in sein eigenes Umfeld).

Deshalb sollten sich auch die Juristen bei ihren Einsch�tzun-
gen der konkreten Lage zur�ckhalten. Entsprechende Vorgaben
der Bundesregierung sind umzusetzen. Es gen�gt allein das Be-
stehen entsprechender Kontaktverbote und -einschr�nkungen,
um das richterliche Verhalten entsprechend einzugrenzen.5 Im
�brigen gehen auch die Verwaltungsgerichte – soweit sie im
Rahmen von Eilverfahren mit der Corona-Problematik befasst
sind – nahezu einheitlich noch von der Rechtm�ßigkeit der der-
zeit ausgesprochenen Maßnahmen aus.6

Hinsichtlich der Hygiene, Verhaltensregeln und -empfehlun-
gen d�rfte mittlerweile jedem zur Kenntnis gelangt sein, dass ei-
ne persçnliche Kontaktbeschr�nkung auf ein Minimum empfoh-
len ist. Dies mag prim�r den allt�glichen Bereich betreffen,
gleichsam wird dies aber von allen Seiten auch f�r das berufliche
Umfeld gefordert und umgesetzt. So haben Gerichte eine Art
Wechselschicht eingerichtet, damit Richter bzw. Gerichtsper-
sonal mçglichst nicht mehr zu h�ufig gleichzeitig anwesend sind.

Bei allen �berlegungen sollte zudem ber�cksichtigt werden,
dass eine Situation wie die vorliegende de facto von keiner staat-
lichen Institution bislang vorgedacht worden ist. Werden Geset-
ze oder Gerichtsentscheidungen f�r die Beurteilung der derzeiti-
gen Lage herangezogen, sollte dies stets unter dem Verdikt der
aktuellen, nicht vorhergesehenen Situation betrachtet werden.
Dies zeigt sich deutlich am Beispiel der letzten Entscheidung des
BGH zur Regelung des § 420 Abs. 2 FamFG.7 Soweit der BGH
hier bei ausreichenden Mçglichkeiten zum Schutz der Gesund-
heit der anhçrenden Richter keinen Grund sah, von einer per-
sçnlichen Anhçrung des Betroffenen abzusehen, ist offenkundig,
dass die Bundesrichter dabei weder bundesweit ausgesprochene
Kontaktbeschr�nkungen noch die Vermeidung einer �berlas-
tung des Gesundheitswesen oder Staatswesens im Auge hatten.

Allseits wird gefordert, jeglichen persçnlichen Kontakt auf
seine Notwendigkeit hin zu �berpr�fen. Es kommt also gerade
nicht darauf an, ob nach den konkreten Umst�nden des jeweili-
gen Einzelfalls auf eine persçnliche Anhçrung zu verzichten ist.8

Zu denken ist genau umgekehrt: Persçnliche Kontakte von Ge-
richtspersonen untereinander oder zu Betroffenen oder Dritten
sind nur sehr ausnahmsweise da zuzulassen, wo sie zwingend un-
umg�nglich sind.

2. Praktische Erw�gungen

Kommt es danach nicht auf die Mçglichkeit an, Schutzvor-
kehrungen gegen eine Infektion bei der persçnlichen Anhçrung
zu treffen, weil wegen der Kontaktverbote letztendlich ein sol-
cher persçnlicher Kontakt generell ausgeschlossen werden sollte,
so muss erg�nzend darauf hingewiesen werden, dass auch die tat-
s�chliche Vornahme der persçnlichen Anhçrung derzeit weit-
gehend nicht in Frage kommen wird.

Der BGH verlangt die persçnliche Anhçrung eines mit einer
ansteckenden Krankheit Infizierten dann, wenn ausreichende
Mçglichkeiten zum Schutz der Gesundheit der anhçrenden Ge-
richtsperson gegeben sind.9 Es mag sein, dass sich das Risiko ei-
ner Infektion durch besondere Schutzmaßnahmen wie der Ver-
wendung von Handschuhen, Gesichtsmaske und gegebenenfalls
OP-Kittel sowie durch Abstandhalten massiv verringern l�sst.10

Schon eine solche Beurteilung der Lage obliegt aber derzeit
nicht dem Richter, wie bereits zuvor ausgef�hrt. Die Kontakt-
beschr�nkungen beziehen sich generell auf persçnliche Kontakte

und nicht nur auf solche, bei denen kein ausreichender Schutz
mçglich ist.

Letztendlich handelt es sich hierbei um einen eher theoreti-
schen Ansatz. Angesichts der schon jetzt vorhandenen Knapp-
heit von Schutzbekleidung und Desinfektionsmitteln selbst f�r
das �rztliche und pflegerische Personal, die immer deutlicher
hervortritt und der angesichts der weltweiten Nachfrage nach
solchen G�tern nur schwer begegnet werden kann, wirkt es be-
fremdlich, aktuell solche Schutzmaßnahmen f�r die Begr�ndung
einer persçnlichen Anhçrung heranzuziehen.11 Dass ausreichen-
des Infektionsschutzmaterial f�r die Durchf�hrung der Anhç-
rungen derzeit nicht zur Verf�gung steht, kann vielmehr als all-
gemein bekannt unterstellt werden.12 Gleiches gilt angesichts der
bereits vor der Coronakrise obwaltenden tats�chlichen Verh�lt-
nisse. Jedenfalls f�r den Bereich der neuen Bundesl�nder stehen
vor Ort derartige Schutzmaßnahmen oftmals gar nicht zur Ver-
f�gung.13

Beachtet man die Kontaktbeschr�nkungen, f�hrt dies erst
recht dazu, dass Anhçrungen im persçnlichen Umfeld des Be-
troffenen (bei ihm zuhause) oder in der Klinik zu unterbleiben
haben (was gerade in F�llen der Betreuung oder Unterbringung
relevant wird). Gerade hierbei handelt es sich jeweils um Orte,
an denen eine besonders hohe Infektionsgefahr besteht.

3. Rechtliche Erw�gungen

a) Persçnlicher Schutz

Der persçnliche Schutz des Betroffenen vor einer mçglichen
Infektion rechtfertigt es, in den meisten familienrechtlichen Ver-
fahren von einer persçnlichen Anhçrung derzeit abzusehen. In
Kindschaftssachen kann dies insbesondere den §§ 159 Abs. 3
S. 1, 160 Abs. 3 FamFG entnommen werden. Dabei war zwar
bisher im Wesentlichen allein die Belastung f�r die Person des
Anzuhçrenden im Blickfeld, z. B. aufseiten des Kindes dessen
Belastungsgrad innerhalb des Verfahrens.14 Es bestehen aber kei-
ne Zweifel, die Kontaktvermeidung als schwerwiegenden
Grund im Sinne dieser Normen anzusehen.

In Scheidungssachen sollen nach § 128 Abs. 1 S. 1 FamFG
die Ehegatten persçnlich (zusammen) m�ndlich angehçrt wer-
den. Hier liegt es auf der Hand, dass m�ndliche Verhandlungen
zwecks Gesundheitsschutz der Betroffenen nicht stattfinden

5 So auch zu Recht Rake f�r das Umgangsrecht im Fall einer umfas-
senden Ausgangssperre, FamRZ 2020, 650; Erstverçffentlichung
FamRZ-Sondernewsletter 1/2020 v. 25.3.2020.

6 Z. B. Bayerischer VerfGH, Entscheidung v. 26.3.2020 – Vf. 6-VII-20
–, juris; VerwG Schleswig, Beschluss v. 27.3.2020 – 1 B 29/20 –,
juris.

7 BGH, FamRZ 2017, 1614.
8 So aber Beckmann, FamRZ 2020, 735; Braun, FamRZ 2020, 737.
9 BGH, FamRZ 2017, 1614.

10 Beckmann, FamRZ 2020, 735; �hnlich Auf der Heiden, NJW 2020,
1023 f.

11 Man mag sogar in Erw�gung ziehen, dass derzeit noch vorhandene
Schutzbekleidung �rzten und Pflegepersonal zur Verf�gung gestellt
werden sollte.

12 So ausdr�cklich Pressemitteilung des Amtsrichterverbands
v. 21.3.2020, abrufbar unter www.amtsrichterverband.net.

13 Grotkopp, FamRZ 2020, 659; Erstverçffentlichung FamRZ-Sonder-
newsletter 1/2020 v. 25.3.2020, hat offenbar den gleichen bundes-
weiten Eindruck; gegenl�ufige Erfahrungen teilt dagegen Braun,
FamRZ 2020, 737, mit.

14 BGH, FamRZ 2019, 115, f�r schweren Loyalit�tskonflikt des Kin-
des.



kçnnen; daf�r kann insbesondere auch der Rechtsgedanke des
§ 34 Abs. 2 FamFG (der unmittelbar in Scheidungssachen unan-
wendbar ist, vgl. § 113 Abs. 1 S. 1 FamFG) herangezogen wer-
den.

Unterbringungssachen nach § 1631b BGB bieten entspre-
chend § 420 Abs. 2 FamFG die Mçglichkeit, von der persçnli-
chen Anhçrung abzusehen.15 Gleiches gilt f�r Betreuungs-, Un-
terbringungs- und Freiheitsentziehungssachen, wo § 420 Abs. 2
FamFG m. E. derzeit zwingend (zumindest analog) zu beachten
ist.16

Sofern in weiteren Familiensachen der freiwilligen Gerichts-
barkeit, wie z. B. in Abstammungssachen (vgl. dort § 175
FamFG), eine persçnliche Anhçrung vorgeschrieben ist, ist das
Absehen davon mit § 34 Abs. 2 FamFG zu begr�nden.

Als unaufschiebbare Verfahren werden derzeit im Familien-
recht im Wesentlichen F�lle der h�uslichen Gewalt, also Gewalt-
schutzdelikte17 oder Kindeswohlgef�hrdungen, angesehen. Hier
ist im Einzelfall zu pr�fen, ob die persçnliche Anhçrung ange-
sichts der Schwere der Eingriffe durchzuf�hren ist.

b) Art. 103 Abs. 1 GG

Im Zusammenhang mit einem derzeit gebotenen weit-
gehenden Verzicht auf die persçnliche Anhçrung wird vielfach
ein Verstoß gegen Art. 103 Abs. 1 GG ins Spiel gebracht.18 Dies
ist in dieser Allgemeinheit verfehlt. Art. 103 Abs. 1 GG statuiert
ein Verfahrensgrundrecht. Es gilt, dem Beteiligten die Mçglich-
keit zu geben, sich im Prozess mit tats�chlichen und rechtlichen
Argumenten zu behaupten.19 Das Gebot rechtlichen Gehçrs
verpflichtet das Gericht zudem, die Ausf�hrungen der Parteien
in der nach Art. 103 Abs. 1 GG gebotenen Weise zur Kenntnis
zu nehmen und bei seiner Entscheidung in Erw�gung zu zie-
hen.20 W�hrend die Rechtsschutzgarantie den Zugang zum Ver-
fahren sichert, zielt Art. 103 Abs. 1 GG also auf einen angemes-
senen Ablauf des Verfahrens: Wer bei Gericht formell ankommt,
soll auch substanziell ankommen, also wirklich gehçrt werden.21

Die Verfassung gew�hrleistet damit allein ein Minimum an
rechtlichem Gehçr.22 Art. 103 Abs. 1 GG �berl�sst die n�here
Ausgestaltung des rechtlichen Gehçrs den einzelnen Verfahrens-
ordnungen.23 Die einfachrechtlichen Gew�hrleistungen des
rechtlichen Gehçrs in den Verfahrensordnungen kçnnen �ber
das spezifisch verfassungsrechtlich gew�hrleistete Ausmaß an
rechtlichem Gehçr hinausreichen. Insoweit stellt eine Verletzung
einfachrechtlicher Bestimmungen nicht zwangsl�ufig zugleich
einen Verstoß gegen Art. 103 Abs. 1 GG dar.24 Erst recht gilt
dies, weil Beschr�nkungen des Art. 103 Abs. 1 GG zul�ssig sind,
um den Betroffenen vor gesundheitlichen Sch�den zu sch�t-
zen.25

Die persçnliche Anhçrung dient insbesondere dazu, sich ei-
nen unmittelbaren Eindruck vom Betroffenen zu verschaffen.26

Sie ist unzweifelhaft sehr bedeutend, aber erkennbar nicht die
einzige Mçglichkeit, dem Anspruch auf rechtliches Gehçr Ge-
n�ge zu tun.

c) �bergesetzliche Notstandssituation

Zuletzt mag noch f�r den Ausschluss persçnlicher Anhçrun-
gen an eine �bergesetzliche Notstandssituation gedacht werden.
Ankn�pfungspunkt daf�r w�re die Annahme einer gemeinen
Gefahr oder der Gef�hrdung der freiheitlich-demokratischen
Grundordnung.

4. Alternativen zur persçnlichen Anhçrung
Kann hiernach die gebotene persçnliche Anhçrung nicht er-

folgen, so ist die Anhçrung soweit mçglich anderweitig vor-
zunehmen. Dies gebietet zum einen Art. 103 Abs. 1 GG. Zum
anderen wird so ein weitgehender Stillstand der Rechtspflege
vermieden. Ansonsten wird schnell eine riesige Bugwelle an of-
fenen Verfahren entstehen, deren z�gige Abarbeitung angesichts
der ohnehin personell unterbesetzten und stark �beralterten
Richterschaft kaum realistisch erscheint.

Alternativ zur persçnlichen Anhçrung bietet sich zun�chst
die in § 128a ZPO normierte Videokonferenz an, die in Ehe-
und Familienstreitsachen unmittelbar (zumindest �ber § 113
Abs. 1 S. 2 FamFG f�r die Familienstreitsachen) gilt und die in
den �brigen Familiensachen der freiwilligen Gerichtsbarkeit
�ber § 32 Abs. 3 FamFG angewandt werden kann.27 Allerdings
ist dies im Regelfall allein Zukunftsmusik, weil die technischen
Voraussetzungen in den allermeisten F�llen gar nicht gegeben
sind.

Derzeit wird von vielen Seiten ein pragmatischer Umgang
mit den Anhçrungspflichten gefordert.28 Angesichts der vorlie-
genden unvorhergesehenen Sondersituation m�ssten andere
Hilfsmittel herangezogen werden.

Videotelefonie �ber normale Internetdienste wie Skype oder
WhatsApp29 ist datenschutzrechtlich fragw�rdig, sodass zum
Schutz des Betroffenen davon auch angesichts der aktuellen Lage
abzusehen ist. Es bleibt die telefonische Kontaktaufnahme, in-
dem der Richter sich beispielsweise �ber �rztliches Personal mit
dem Betroffenen verbinden l�sst. Im Bereich der Betreuungs-
und Unterbringungssachen erfolgt dies in der aktuellen Situation
bereits. Laut einem Zeitungsbericht wurde auch bereits die im
Scheidungsverfahren vorgeschriebene persçnliche Anhçrung der
Ehegatten telefonisch durchgef�hrt.30 Hier ist zu beachten, dass
jede nicht persçnliche Anhçrung Defizite hat, insbesondere was
den persçnlichen Eindruck vom Betroffenen angeht. Es mag
sein, dass bei einer solchen Verfahrensf�hrung die verfahrens-

15 Vgl. Socha, FamRZ 2020, 731; Erstverçffentlichung FamRZ-Son-
dernewsletter 2/2020 v. 2.4.2020.

16 AmtsG Brandenburg, Beschluss v. 6.4.2020 – 85 XVII 69/20; AmtsG
Dresden, Beschluss v. 23.3.2020 – 404 XVII 80/20; eingehend Grot-
kopp, FamRZ 2020, 659; a. A. Beckmann, FamRZ 2020, 735.

17 Wobei angesichts des Verlaufs in Italien leider auch hier zu erwarten
ist, dass diese wegen der Ausgangsbeschr�nkungen ansteigen wer-
den.

18 Vgl. auch Beckmann, FamRZ 2020, 735; Braun, FamRZ 2020, 737.
19 BVerfGE 74, 224, 233, unter Hinweis auf BVerfGE 60, 310; vgl. fer-

ner BVerfGE 119, 292, 296; Burghart, in: Leibholz/Rinck, Grund-
gesetz, 79. Lief., Stand: 10.2019, Art. 103 GG Rz. 61.

20 BGH, Urteil v. 21.1.2020 – VI ZR 165/19 –, juris.
21 BVerfGE 119, 292, 296; Burghart [Fn. 19], Art. 103 GG Rz. 61.
22 Vgl. BVerfGE 21, 137; Burghart [Fn. 19], Art. 103 GG Rz. 72.
23 BVerfGE 9, 95; BVerfGE 40, 252; BVerfGE 60, 5; BVerfGE 67, 211;

BVerfGE 74, 1, 5; BVerfGE 74, 228, 233; Burghart [Fn. 19], Art. 103
GG Rz. 63.

24 BVerfGE 119, 292, 296; Burghart [Fn. 19], Art. 103 GG Rz. 71.
25 BeckOK/Radtke, GG, 42. Aufl. Stand: 1.12.2019, Art. 103 GG

Rz. 15.
26 BGH, FamRZ 2019, 2027.
27 Ausf�hrlich dazu Socha, FamRZ 2020, 731.
28 Z. B. Pressemitteilung des Amtsrichterverbands v. 21.3.2020, abruf-

bar unter www.amtsrichterverband.net.
29 Zu solchen Mçglichkeiten bei Wahrnehmung des Umgangsrechts

siehe auch KG, FamRZ 2018, 1925.
30 Astrid Geisler/Daniel M�ller, Richter als Seuchenbek�mpfer, ZEIT-

online v. 20.3.2020.



rechtlichen Regeln bis aufs �ußerste ausgereizt werden. Vonsei-
ten der Obergerichte (die �ber eventuelle Rechtsmittel zu ent-
scheiden h�tten) ist an dieser Stelle besonderes Feingef�hl ge-
fragt; außergewçhnliche Umst�nde bedingen außergewçhnliche
Lçsungen.

Kann nach alledem auch eine telefonische Anhçrung nicht
durchgef�hrt werden, scheidet eine Anhçrung endg�ltig aus. Sie
ist dann tats�chlich unmçglich und braucht dementsprechend
nicht nachgeholt zu werden.31 Anderes kann gelten, wenn die
persçnliche Anhçrung des Betroffenen allein wegen der Eilbe-
d�rftigkeit und nicht „wegen Corona“ unterbleibt.

5. Zuk�nftige Lockerungen
Kommt es zuk�nftig zu Lockerungen der Kontaktbeschr�n-

kungen, ist je nach Qualit�t derselben zu pr�fen, ob eine per-
sçnliche Anhçrung ermçglicht wird. Generell wird aber zu
beachten sein, dass einer Ausbreitung des Virus auf absehbare
Zeit nur durch Kontakteinschr�nkungen zu begegnen sein wird.
Dies wird es jedenfalls zeitweise rechtfertigen, persçnliche An-

hçrungen nicht oder zumindest erheblich eingeschr�nkt wahr-
zunehmen.

6. Fazit

Die Herausforderung liegt darin, eine funktionsf�hige Justiz
zu behalten, die Ausbreitung des Corona-Virus einzud�mmen,
die Gesundheit aller Beteiligten zu sch�tzen und dem Anspruch
auf rechtliches Gehçr zu gen�gen. Die persçnliche Anhçrung
widerspricht der von der Regierung ausgesprochenen Kontakt-
beschr�nkung zur Vermeidung der unverz�glichen Ausbreitung
des Virus zwecks Vermeidung der �berforderung des Gesund-
heits- und Staatswesens. Die darin enthaltene Aufrechterhaltung
der çffentlichen Sicherheit und Ordnung wiegt weit schwerer
als die einschr�nkungslose Gew�hrung eines Verfahrensrechts in
Gestalt einer persçnlichen Anhçrung.

31 AmtsG Dresden, Beschluss v. 23.3.2020 – 404 XVII 80/20; Grotkopp,
FamRZ 2020, 659; a. A. AmtsG Brandenburg, Beschluss v. 6.4.2020
– 85 XVII 69/20 (bei einem konkreten Fall verfehlter Einbeziehung
des § 301 FamFG); Beckmann, FamRZ 2020, 735.
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